
 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

Referat 21a – Zentralreferat Gewerbeaufsicht 

Stresemannstraße 3-5 

56068 Koblenz 

Koblenz, 14.07.2025 

 

Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für das Vorhaben der 
Firma BayWa r.e. Arabellastraße 4, 81925 München, zur Errichtung und zum 
Betrieb drei Windenergieanlagen (WEA) in den Gemarkungen Sien und 
Langweiler 

 

Az.: 21a/07/5.1/2023/0033 

 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß §§ 4, 19 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 BImSchG sowie § 21a der Neunten 
Verordnung zur Durchführung des BImSchG (9. BImSchV) der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord, obere Immissionsschutzbehörde 

 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Stresemannstraße 3-5, 56068 

Koblenz, hat zugunsten der Firma BayWa r.e. Arabellastraße 4, 81925 München, mit 

Bescheid vom 26.06.2025 unter dem oben genannten Aktenzeichen eine 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil erlassen: 

„Zu Gunsten der Fa. BayWa r.e. Wind GmbH, Arabellastraße 4, 81925 München, 

vertreten durch die Geschäftsführer, werden die immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungen zur Errichtung und Betrieb von drei Windenergieanlagen gemäß § 4 

Abs. 1 und § 19 BImSchG in Verbindung mit (i. V. m.) § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) und Nr. 1.6.2 des 

Anhangs 1 der 4. BImSchV, erteilt. Die Anlagen GID Nr. 7033 und 7034 in der 

Gemarkung Sien waren zusätzlich nach § 6 WindBG zu genehmigen.  

 

WEA Koordinaten Gemarkung Flur Flurstück 

01 391989, 

5504099 

Sien 4 103/3 





 

 

Der Widerspruch kann 

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 

Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz 

 

oder 

 

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur2 an die virtuelle Poststelle 

Rheinland-Pfalz, deren Nutzung auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der 

VPS erfolgt, die auf der Internetseite  

 

https://mdi.rlp.de/service/kontakt/virtuelle-poststelle/ 

      

      zum Download bereitstehen  

 

oder 

 

3. durch Übermittlung einer von dem Erklärenden signierten Erklärung an die Behörde 

aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (besonderes 

Behördenpostfach – beBPo) nach den §§ 31a und 31b der 

Bundesrechtsanwaltsverordnung 

 

erhoben werden. 

 

 
2 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73). 
 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die auf der 
Homepage der SGD Nord unter https://sgdnord.rlp.de/de/service/elektronische-kommunikation/ aufgeführt sind. 

 

https://mdi.rlp.de/service/kontakt/virtuelle-poststelle/
https://sgdnord.rlp.de/de/service/elektronische-kommunikation/
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